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AUFSATZ
Rechnungslegung/Handelsbilanzrecht

Praxis der handelsrechtlichen Kapitalkonsolidierung
(Teil2)

Dr. Johannes Wirth / Prof. Dr. Claus-Peter Weber, beide
Saarbrücken / Prof. Dr, Michael Dusemond, Schmitten /
Dr. Peter Küting, Bochum
Mitte März 2015 hat das DRSC den Entwurf E-DRS 30 zur han-
delsrechtlichen Kapitalkonsolidierung veröffentlicht. Mit dem
Entwurf beabsichtigt das DRSC die Beantwortung von Zwei-
felsfragen der handelsrechtlichen Konzernrechnungslegung
und die Erhebung bewährter Lösungsansätze in den Stand
der GoB. Dieser zweite Teil des Beitrags widmet sich Einzelfra-
gen der Vorschläge des E-DRS 30 zur Kapitalkonsolidierung,
z.B. Anteilserhöhungen und -minderungen bei Vorliegen von
Beherrschung, Kapitalerhöhungen bei Tochterunternehmen,
Anwendungsfragen in mehrstufigen Konzernen u.v.m.

D80ó95078 5.1113

STEUERRECHT

AUFS¡ITZE
Gewerbesteuer

Die erweiterte GewSt-Kürzung gem. 5 9 Nr. 1 Satz 2
GewStG - und kein Ende

WP/StB Jürgen Oräger, Hamburg
Die erweiterte GewSt-Kürzung bei gewerblicher Beteiligung
a n einer vermögensverwa ltenden Personengesel lschaft fü h rt
in derPraxis immerwiederzu Problemen. lm Hinblickauf eine
zu dieserThematik zu erwartende BFH-Entscheidung stellt der
Beitrag die Auswirkungen einer Beteiligung sowohl an sog.
Zebragesellschaften als auch an gewerblichen Mitunterneh-
merschaften gegenüber und zeigt die daraus zu ziehenden
Konsequenzen auf.

D80695832 5.1123
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Umwand lu ngssteuerrecht

Anwendungsbereich des 5 15 Abs.2 Satz 3 und 4
UmwStG
FinBeh. Hamburg, Erlass vom 13.04.20'15

080696336

Umsatzsteuer

Änderung des USTAE aufgrund der GoBD

BMF, Schreiben vom 05.05.2015

D8a696246

Abgabenordnung
örtliche Zuständigkeit in Anwachsungsfällen
Bayerisches Landesamt für Steuern, Verfügung vom
05.05.2015

D80696247

ENTSCHEIDUNGEN
Gewerbesteuer

Keine erweiterte Kürzung für zu einem Vermögens-
stock des Gesellschafters zur Bedeckung der Rück-
stellung für Beitragsrückerstattung gehörenden
Grundbesitz einer gewerblich geprägten PersGes.

BFH, Urteil vom 18.12.2014- lV R 50/11

080696051 s" 1136

s. 1',t34

s.'1134

s.'1t35

Ein kommensteuer

Zurechnung von Einnahmen aus Finanzterminge-
schäften zu den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung
8FH, Urteil vom 13.01.2015 - lX R 13/14

080695755 s.1139

Abga benord nung
Ordnungsmäßigkeit einer Buchführung und
Haftungsrisiken beiVerstößen gegen die GoBD

Michael Goldshteyn / Stefan Thelen, beide Düsseldorf
Der Beitrag zeigt die Anforderungen aul die sich an Unterneh-
men durch die aktuellen ,,Grundsätze zur ordnungsmäßigen
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzu-
griff (GoBD)" stellen und prüft, ob auf Grundlage der Verwal-
tungsanweisung neue Haftungsrisiken für Geschäftsführer
drohen.

D80690458

U msatzste uer/Abgaben o rd n u n g

Anderungsmöglichkeit nach 5 174 Abs.4 AO und
Entgeltvereinnahmung nach Abtretung
BFÞ|, Urteil vom 12"02.2015 -V R 38/13

D80696057 s. 1141

5.1126

Abgabenordnung
Keine Korrektur eines rechtskräftigen Urteils
durch Billigkeitserlass bei Versagung des Sonder-
ausgabenabzugs für an Privatschulen in anderen
Mitgliedstaaten gezahltes Schulgeld
BFH, Urteilvom 21.01.2015 -X R40/12

D806935 1 I s. 1 144

KURZ KOMMENTIERT
Umwand lungssteuerrecht
Auslösen der Einbringungsgewinnbesteuerung nach
einer Spaltung: Anwendung der Billigkeitsregelung
RA/StB Wulf Kring, Frankfurt/M. Clara Lienicke, LL.B.,

Hamburg

08069380s 5.1133
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AUFSATZ
I nsolvenzrecht

Die lnsolvenzanfechtung in der Rechtsprechung des

BGH - aktueller Stand und Perspektiven (Teil 1)

Richter am BGH Dr. Gerhard Pape, KarlsruhelGöttingen
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der
Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der lnsolvenzord-
nung und nach dem Anfechtungsgesetz möchte das BMJV

das Anfechtungsrecht punktuell neu justieren. Besonders die

Vorsatzanfechtung gem.5 133 Abs. 1 lnsO steht in der Kritik;

sie belaste - so die Begründung - den Wirtschaftsverkehr mit
unverhältnismäßigen und unkalkulierbaren Risiken. Der Bei-

trag wertet wesentliche, aktuelle Entscheidungen des BGH

zur lnsolvenzanfechtung aus und arbeitet heraus, dass die
Rechtsprechung konsequent die Zielsetzungen des Gesetz-
gebers der lnsolvenzordnung aus dem Jahr 1994 umsetzt. Für

den Praktiker stellt der Aufsatz eine Essenz der umfangreichen
Spruchpraxis dar und erleichtert das Verständnis des komple-
xen lnsolvenzanfechtungsrechts.

o80696066

KURZ KOMMENTIERT
lnsolvenzrecht

Anforderungen an Rangrücktrittsvereinbarungen
RA Dr. Karsten Schmidt-Hern, LL.M., Frankfurt/M.

080696328

ENTSCHEIDUNGEN
Aktienrecht
Erforderlichkeit eines Auskunftsbegehrens der
Aktionäre im HinblÍck auf ihre Entscheidung über
die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat
O[G Düsseldorl Beschluss vom 23.02"2015 - l-26 W

14/14 [AktE]
D80696326

I nsolvenzrecht

Befugnis des lnsolvenzverwalters zur Annahme
e¡nes an den Schuldner gerichteten Angebots auf
Abtretung eines Gesellschaftsanteils
BGH, Urteil vom 26.02.2015 -lXZR174113
D80693765

Kapitalanlage

Schadensersatzanspruch eines Anlegers gegen das
Vorstandsmitglied einer AG bei Erwerb völlig wert-
loser Aktien
BGH, Urteil vom 17.03.2015 -VlZR11114
080695023
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AUFSATZ
A rbeitsvertra gsrecht/Datensch utz

Aktuelle Problemstellungen im Zusammenhang mit

,,Bring Your Own Device"

RAin Dr. Gerlind Wisskirchen / RA Jan Peter Sch¡ller,

beide Köln
Die moderne Arbeitswelt verlangt zusehends, dass Arbeit-
nehmer auch außerhalb des Büros verfügbar sind. Sei es te-
lefonische Erreichbarkeit, der Empfang von E-Mails oder der
Zugriff auf den geschäftlichen Terminkalender. Dafür kann der

Arbeitgeber seine Angestellten mit D¡enstgeräten ausstatten

oder diesen grundsätzlich erlauben, ihre privaten Geräte auch

geschäftlich zu nutzen. Mit letzterer Möglichkeit beschäftigt
sich der vorliegende Beitrag, da mit der EinfÜhrung eines

,,Bring Your Own Device'LSystems eine Fülle von rechtlich
relevanten Aspekten einhergeht. Angefangen bei der Frage

nach der datenschutzrechtlichen Kompatib¡lität (Nutzung von

Container-Apps) über die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen

für die Einführung eines solchen Systems (Wie kann man die-
ses einführen?) bis hin zur arbeitszeitrechtlichen Beurteilung
(lst die ständige Erreichbarkeit vergütungspfl ¡cht¡ge Arbeits-
zeit?) gibt der Beitrag einen Überblick über die zahlreichen
Herausforderungen, denen sich der Arbeitgeber bei der Ein-

und Durchführung stellen muss.

D8069481 2 s. r163

5,1147

s.1153 KURZ KOMMENTIERT
Urlaubsrecht

Neue Grundsätze bei der Berechnung des

Urlaubsanspruchs be¡ Wechsel von Voll- in Teilzeit

RAin/FAinArbR Dr. Nina Hartmann / RAin/FAinArbR

Or. Esther Dehmel, beide München

D80694940

ENTSCHEIDUNGEN
Kündigungsrecht

Zeitpunkt des Günstigkeitsvergleichs von
vertraglichen und gesetzlichen Kündigungsfristen
(mit Anm. von RA/FAArbR Benny Feußner, Berlin)

BAG, Urteilvom 29.01.2015 -2 AZR28O|14

D806951 57

s. fl68

s. r154

s.1169

s.1158

5.1160

DER BETRIEB Nr.20 15,05.2015 M3



lnhaltsverzeichnis

BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Abschlussprüfu ng
EU-Reform der Abschlussprüfung: Wer rotiert um
wen? Oder: Grundrechtsverletzung durch Rotation
und Beratungsverbot?
Dr. Carsten René Beul, Neuwied
Mit dem RefE eines Abschlussprüfungsreformgesetzes hat
der deutsche Gesetzgeber die Umsetzung der EU-Vorgaben
zur Reform der Abschlussprüfung in Angriff genommen.
Darin enthalten sind auch die umstrittensten Punkte der EU-

Reform wie die verpflichtende Rotation des Abschlussprüfers
sowie das Verbot der Erbringung bestimmter Nichtprüfungs-
leistungen. ln dem Beitrag werden deutliche Zweifel an der
europarechtlichen Zulässigkeit dieser Eingriffe geäußert und
diskutiert.

D80688s39

Lohnsteuer/lnternationales 5teuerrecht
Mitarbeiterentsendung: Ermittlung des steuer-
pfl ichtigen Arbeitslohns, Beurteilung bestimmter
Auslandstätigkeiten und Rückfallklauseln nach DBA

5tB Matthias Schmitt, München/Stuttgart / RA/StB

Thomas Meyen, Frankfurt/M.
Bei der Mitarbeiterentsendung kommt u.a. der Ermittlung des
steuerpflichtigen Arbeitslohns, der Beurteilung bestimmter
Auslandstätigkeiten und den Rückfallklauseln nach DBA eine
besondere Bedeutung zu. Der Beitrag stellt hierzu die Neue-
rungen durch das BMF-Schreiben vom 12.11.2014vor.

080695988

KURZ KOMMENTIERT
Bi I a nzsteuerrecht

Neuer Verwaltungserlass zur Lifo-Bewertung
WB/StB Prof. Dr. Ulrich Prinz, Köln

D80696566
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B il anzsteu errecht

Bewertung des Vorratsvermögens gem.5 6 Abs. 1

Nr.2a EStG - Lifo-Methode
BMF, Schreiben vom 12.05.2015

D80696572

Abgabenord nung

Vorläufige Steuerfestsetzung (5 165 Abs.1 AO) im
Hinblick auf anhängige Musterverfahren
BMF, Schreiben vom 13.05.2015

D80696577
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Abgabenordnung
Vorläufi ge Ein heitswertfeststel 

I u n gen und
vorlä ufi ge Festsetzu n ge" ¿-"i CrSt-n¡"ssbetra gs

FinMin' Baden-WürtterIu".g, gleichlautende Erlasse
vom 18.05.2015

D:!93s1:.__. s^ rlee

ENTSCHEIDUNGEN
Körperschaftste uer/Eln kom mensteu er
Folgeänderungen nach 5 32a KStG bei
festsetzungsverjährten ESt-Bescheiden
BFH, Urteil vom 16.12.2014 - Vlll R 3O/12

D80696637 5.1200

STEUERRECHT

AUFS¡ITZE
Gewerbesteuer

Wegfall des gewerbesteuerlichen Verlustvortrags
wegen fehlender Unternehmensidentität
RA/SIB Dr. Stefan Rogge, Hamburg
Bei der Umstrukturierung von Unternehmen stellt sich die
Frage, ob die in der Vergangenheit entstandenen gewerbe-
steuerlichen Verlustvorträge verloren gehen, weil nach der
Umstrukturierung die ldentität des Unternehmens nicht mehr
gegeben ist. Der Beitrag gibt einen Überblick über ausgewähl-
te Rechtsprechung.

D80692999 5.1182

Einkommensteuer

Privates Veräußerun gsgeschäft: Verkauf unter
aufschiebender Bedingung innerhalb der Veräu-
ßerungsfrist
BFH, Urteil vom 10.02.2015 - lX R 23/13

D8O694236

Abgabenordnung
Vorläufi geitsvermerk bei sog. Mindestbesteuerung
BFH, Urteil vom 17.12.2o14 - I R 32113
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AUFSATZ
lnsolvenzrecht
Die lnsolvenzanfechtung in der Rechtsprechung des
BGH - aktueller Stand und Perspektiven (Teil 2)

Richter am BGH Dr. Gerhard Pape, Karlsruhe/Göttingen
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der
Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der lnsolvenzord-
nung und nach dem Anfechtungsgesetz möchte das BMJV
das Anfechtungsrecht punktuell neu justieren. Besonders die
Vorsatzanfechtung gem. 5 i33 Abs. 1 lnsO steht in der Kritik;
sie belaste - so die Begründung - den Wirtschaftsverkehr mit
unverhältnismäßigen und unkalkulierbaren Risiken. Der Bei-

trag wertet wesentliche, aktuelle Entscheidungen des BGH

zur lnsolvenzanfechtung aus und arbeitet heraus, dass die
Rechtsprechung konsequent die Zielsetzungen des Gesetz-
gebers der lnsolvenzordnung aus dem Jahr 1994 umsetzt. Für

den Praktiker stellt der Aufsatz eine Essenz der umfangreichen
Spruchpraxis dar und erleichtert das Verständn¡s des komple-
xen lnsolvenzanfechtungsrechts.

D8O696229

KURZ KOMMENTIERT
I nsolvenzrecht

Vorsatzanfechtun g: Abschluss einer Ratenzahlungs-
vereinbarung als lndiz für die Zahlungsunfähigkeit
des Schuldners?
RA Dr. lhorsten Patric [ind, Frankfurt/M.
080696450

ENTSCHEIDUNGEN
GmbH-Recht

Kein Anspruch der Geschäftsführerin einer GmbH
auf Löschung ihres vormals männlichen Vornamens
im Handelsregister
BGH, Beschluss vom 03.02.2015 - ll ZB 12114

D80696564

lnsolvenzrecht

Zum Nachweis der Zahlungsunfähigkeit im Rahmen
der lnsolvenzanfechtung
BGH, Beschluss vom 26.03.2015 - IXZR 134/13

D8069651 I

Handelsvertreterrecht

Vermittlung von Zeitschriftenabonnementverträ-
gen: Unwirksamer Ausschluss des Provisionsan-
spruchs bei teilweiser Erfüllung des Abonnement-
vertrags durch den Kunden
BGH, Urteil vom 12.03.2015 - Vll ZR 336/13

D80695987
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KLindigungsrecht
Gesetzliche Beschäftigungsverbote, Eignungs-,
Zuverlässigkeits- und lntegritätsmerkmale und
ihre Einordnung im Kündigungsschutzrecht
RAin/FAinArbR Dr. Katrin Haußmann i RAin Muriel

Kaufmann, LL.M., beide Stuttgart
Die Wirksamkeit einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses
ist am Ultima-Ratio-Grundsatz zu messen, was insb. dem

Schutz des Arbeitnehmers dient. Auf der anderen Seite gibt es

öffentlich-rechtliche Vorschriften, die an einzelne Arbeitneh-
mer bestimmte Anforderungen stellen. Werden solche nicht
eingehalten, hat dessen Arbeitgeber erhebliche Nachteile zu

befürchten und könnte durch behördliches Einschreiten ge-
halten sein, gegen den betroffenen Arbeitnehmer Maßnah-
men bis hin zur Kündigung zu ergreifen. Nun haben etwaige
Spezialgesetze und das Kündigungsschutzrecht allerdings
nicht die gleichen Maßstäbe. Dies wirft die Frage aul wie
ein Arbeitgeber mit dieser Problematik umzugehen hat. Der

Beitrag stellt die auftretenden Konflikte dar, ordnet diese in

das Kündigungsschutzrecht sowie -verfahren ein und sucht
praktizierbare Lösun gen für die auftretenden Diskrepanzen.

D80694937 s.1223

s.1207

s.1213

KURZ KOMMENTIERT
Betriebl¡che Altersversorgung

Frist zur Rüge einer Anpassungsentscheidung
nach 5 16 BetrAVG: rechtzeitigerZugang beim
Arbeitgeber erforderlich
RiArbG Dr. Volker Matthießen, Offenbach/M.

D80694880

Arbeitnehmerü berlassung

LAG Baden-Württemberg fi ngiert Arbeits-
verhältnis mit Entleiher trotz bestehender
Überlassungserlaubnis
RA/FAArbR Dr. André Zimmermann, LL.M., Frankfurt/M.

D80695244

ENTSCHEIDUNGEN
Berufsbi ldu ngsrecht
(Un-)Zulässigkeit einer neuen Probezeit nach Unter-
brechung eines Berufsausbildungsverhältnisses
BAG, Urteil vom 12.02,2015 - 6 AZR 831/13

D80695238

Befristeter Arbeitsvertrag

Erforderlicher Kausalzusammenhang beí der
Vertretung als Befristungsgrund
BAG, Urteil vom 11,02.2015 -7 AZR113113

D80694936

Entgeltrecht
Lohnwucher beim angestellten Rechtsanwalt? -
Zu den Maßstäben bei der Ermittlung der
Sittenwidrigkeit
BAG, Urteilvom 17.12.20t4 - 5 AZR663/'a3

D80695247

s.1227
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GESETTSCHAFTS. & STEUERRECHT
Alexandra Patloch: Teilweises steuerliches Abzugsverbot von Gehältern - eine wirkungsvolle Maßnahme zur
Reduktion bzw Neuzusammensetzung von Vergütungen? - Diskussion am Beispiel del Vereinigten Staaten
Das seit 1 .3. 2O14 geltende Abzugsverbot von Gehaltsteilen über SOO.OOO Euro war va im Hinblick auf die Frage nach dessen
Verfassungskonformität ein viel diskutiertes Thema des vergangenen Jahres. Der vorliegende Arlikel beleuchtetãie Abzugsbe-
schränkung nun von einem anderen Blickwinkel - nämlich jenem der Effekiivität bzw Wirkungsweise einer derartigen Beschrän-
kung. Da in Österreich dazu noch keine Ergebnisse vorliegen, werden für die Diskussion emþirische Studien zur úS-amerikani-
schen steuerlichen Abzugsbeschränkung herangezogen.

BITANZSTEUERRECHT

Romuald Bertl/Klaus Hirschler: Kursverlust des Euro im Verhältnis zum Schweizer Franken - bilanzrechfliche Folgen
für den Jahresabschluss 2014

JUDIKATUR STEUERRECHT

129

135

Werner Wiesner: Noch einmal: Zurechnung von liechtensteinischen Stiftungseinkünften an den Stifter

JUDIKATUR GE SETTSCHAFTSRECHT

136

Thomas Wenger: Asset Deal - Haftung nach 5 38 UGB und S 1409 ABGB

AKTUETTES

Markus Kofler: Tagungsbericht über die Wiener Bilanzrechtstage 2015 zum Thema,,Reform der Rechnungslegung
in Osterreich"

Durch das RÄG 2014 beabsichtigt der österreichische Gesetzgeber die Rechnungslegung zu modernisieren - ein Vorhaben,
welches im Fokus der diesjährigen Wiener Bilanzrechtstage der Akademie der Wirtschaftstreuhänder stand. Das Symposium
fand an der Wirtschaftsuniversität Wien statt.

RECHNUNGSWESEN

138

142

Alexander Schiebel: ,,Pull to Par"-Effekte und Hedge-Effizienz

RE CHNUNGSWESEN-IEXIKON

146
,,Pull to Par"-Effekte sind ein Thema der Effizienz beim Hedge-Accounting. Die entscheidende Frage ist, ob sie zulneffizienzen
führen oder nicht. Der Beitrag geht dieser Frage für Cashflow-Hedges nach, denen Zinsswaps (Sicherungsinstrumente) mit
negativem Marktwerl bei Vertragsabschluss gewidmet werden. )iese negativen Marktwefte sind mittels Upfront-payments abge-
golten worden und führen im Zeitablauf der Absicherung zu den erwähnten ,,Pull to Par"-Effekten.

Romuald Bertl/Christoph Fröhlich: Änderungen im UGB-Konzernabschluss durch das RÄG 2014 150
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THEMA
Stella Kovacic-Hiesmayr: ,,Konflikte spielend lösen" - Konfliktmanagement auf der Bühne mit Methoden des
lmprovisationstheaters, des Forumtheaters und der Dramadynamik
Human Resources Manager werden oft involviert, wenn ein akuter Konflikt unter Kollegen gelöst werden oder wenn mithilfe von
Personalentwicklungsmaßnahmen eine konflik¡freiere Kultur etabliert werden soll. Ungelöste Konflikte haben unmittelbar negative
Auswirkungen auf die Arbeitsleistung von Arbeitnehmern in Unternehmen. Der Beitrag zeigt einen interessanten Ansatz auf, Konflikte
,,spielend zu lösen".
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Richter am BGH Dr. Wolfgang Kirchhoff, Karlsruhe
Die UWGNovelle 2015 - nur Kodifizierung der
Rechtsprechung oder substantiell Neues?.

Prof. Dr. Rolf Sack, Mannheim
Die Erheblichkeitsklauseln der UGP-RL 2005/29/EG
und die UWGNovelle

Prof. Dr. Frauke Henning-Bodewig, München
Enforcement im deutschen und europäischen
Lauterkeitsrecht .......
Prof. Dr. Tobias Lettl, LL.M., Potsdam
Rechtsprechungsübersicht zum Kartellrecht 201 4 . .

RAin Sandra Sophia Redeker, RA Dr. Sascha pres
und Ass. jur. Corin Gittinger, Berlin
Einheitlicher Geheimnisschutz in Europa (Teil 1) ..

RA Dr. Ulf Heil, Frankfurt a. M.

Erstbegehungsgefahr durch Ausstellen auf
internationaler Fachmesse

Dipl. iur. oec. Hermann Dück, Siegen
Deskriptiv vs. normativ - Zum Beurteilungsmaßstab
bei ,,Made in Germany"

Recntspnecu uwc

EUGH

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/UPC
Magyarország
RL 2005/29/EG Art.5 Abs. l, Abs. 2, Att. ó Abs. I
EUGH, Urteil vom 16.04.2015 - C-388/13

Rosa dels Vents Assessoria/U Hostels Albergues
Juveniles
RL 2008/95/EG Att.5 Abs. 1

EuGH, Beschluss vom 10.03.2015 - C-491/14

C More Entertainment/Linus Sandberg
RL 200 I /29/Ec A¡1. 3 Abs. 2
EuGH, Urteil vom 26.03.2015 - C 279/13

Gopydan Båndkopi /Nokia Danmark
RL 200 I /29/EG Att. 5 Abs. 2 BuchsL b, Art. 6
EuGH, Urteil vom 05.03.2015 - C 463/12

BGH
Uhrenankauf im lnternet
UWG S 4 Nr. 10, g I Abs. t; GMV Art. 9 Abs. l
BGH, Urteil vom 72.03.2015 - I ZR 188/13

Keksstangen
UWG S 4 Nr.9 Buchst. a, b, g I Abs. I S. 2
BGH, Urteil vom 23.10.2014 - IZR133/13

RESCUE-Produkte
VO (EG) Nr. I 924/2006 At't. 4 Abs. 3, Att. 1 0 Abs. 3,
Art.5 Abs. 1 lit. a, Aì1. ó Abs. I u. Art. 28 Abs. 2
BGH, Beschluss vom 12.03.2015 - IZRZ7/13
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MarkenG S I Abs.2 Nr. I u. Abs.3, p 37 Abs. I u. 2,
$ 50 Abs. I u. 2 5.1
BGH, Beschluss vom 23.10.2014 -IZB 61/Iz

PINAR
MarkenG I 2ó Abs.3 S. I
BGH, Urteil vom 17.71.2074 I ZR 114/13
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GMV Att.93 Abs. 5; Brüssel LVO A¡t. 5 Nr.3
BGH, Urteil vom 27.77.2074 - I ZR 1/ 1l
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UrhG $ 95 a, $ 98 Abs. I
BGH, Urteil vom 27.71.2014 - I ZR 124/ 1 1

Möbelkatalog
UrhG I 57
BGH, Urteil vom 17.71.2014 -IZR177/13
Flugkosten
ZPO S 9l Abs. I S. I
BGH, Beschluss vom 0ó.1 1.2014 - I ZB 38/14.
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Unangemessene Benachteiligung durch,,Zwangs-
mediationsversuch" in den AGB einer Rechts-
schutzversicherung
UWG 5 5; UKIaG S 1; BcB S s07
OLG Frankturta.M., Urteilvom 09.04.2015 - 6U 110/14

Vorteilsgewährung durch Einkaufsgutschein bei
Abgabe rezeptpflichtiger Arzneimittel
UWG 5 4 Nr. t 1; AMG g 7
OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 02.04.2015 -
þ u 17/15

Vollziehung einer einstweiligen Verfügung trotz
Zustellung einer Schwarz-Weiß-Kopie bei farbiger
Urschrift
UrhG SS 72, 97; ZPO 5 929 Abs.2
OLG Frankturt a. M., Urteil vom 77.02.2015 - 11 U 56/14

OLG Düsseldorf
Zer{ifikatsbezogene Werbung mit,,TÜV-geprüft"
UWG$5aAbs.2
OLG Düsseldorf, Urteiì vom 25.11.2014 - I-20U 208/13

Parteizustellung einer anwaltlich beglaubigten
Abschrift einer Urteilsver{ügung für Vollziehung
nícht ausreichend
ZPO $ 929 Abs.2
OLG Düsseldorf, Teilanerkenntnis- und Schlussurteìl
vom 27.04.2075 - 1 20 U 181/14

OLG Köln

Bre¡tbandausbau
UWG S S Abs. l S.2 Nr. l
OLGKöln, Urteilvom 27.03.2015 - 6U 134/14 .......
Barcode-Label
MarkenG p 14 Abs.2 Nr.2
OLG Köln, Urteil vom 27.03.2015 - 6U lB5/14 .......
Reasonable Doubt
UrhG 55 I 01 Abs. 9, 97 Abs. I
OLG Kôln, Beschluss vom 77.04.2075 - 6W 14/15 . ...

OLG Karlsruhe
Mogelpackung mit Sichtfenster
EichG a. F. $ 7 Abs. 2; Mess- und EichG I 43 Abs. 2;
LFGB a. F. $ 1 I Abs. I Nr. l; UWG I 5 Abs. I Nr. I
OLG Karlsruhe, Urteil vom 20.03 2015 - 4 U 196/14 . . .

OLG Rostock
Sweetened with Stevia
LFGBpllAbs.l
OLGRostock, Beschlussvom 05.09.2014 - 2U 9/14 ...,

OLG München

Attackenhäufigkeit bei Migräne
DiätV $ 14 b Abs. I S. 2; UWG 5 4 Nr. l1
OLG München, Urteil vom 1 9.03.201 5 - 29 U 4469/14 . ,

Vollbeweis im OrdnungsmittelveÉahren
zPo ss 28ó, 294, 890
OLG Mänchen, Beschluss vom 1 1.03.20 1 5 - 29 W 290/ 1 5

LG München I

öko-Zertifizierung
UWG S t2 Abs. I 5.2, I 4 Nr.1 t; OLG g s Abs. 2; VO (Ec)
Nr.834/2007 (EG-öko-VO) Att.27, 28 Abs. 2
LG München I, Urteil vom 03.03.2015 - 1 HK 0 21563/14

Prem¡um Partner
UWGSs
LG München I, Urteil vom 18.03.2015 - 37 O 19570/14 .

LG Braunschweig
Verbindliche Rechtsbelehrung
UWG 55 4 Nr.3, 5 Abs. I Nr.3, 5a Abs.3 Nr.2, 7
LG Braunschweig, U¡teil vom 19.03.2015 21 O726/14.

LG Wuppertal
Ohrlochstechen in der Apotheke
UWG S 4 Nr. I l; ApBetrO SS 2, Abs.4, la Abs. 10, I I
LG Wuppertal, Urteil vom 13.02.2015 12 O 29/15.... .
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Beiträge
.l Aktuelle Fragen der Schiedsrichterhaftung im österreichischen Recht 437
Dargestellt anhand der E OGH 17.2.2014, 4 Ob 197/13v
Gerichtlich ausjudizierte Fälle zur Haftung von Schiedsrichtern haben einen gewissen Seltenheitswert - und
das ist auch gut so. Da der österreichische OGH aber in diesem Zusammenhang vor Kurzem über einen

nicht unspektakulären Sachverhalt zu befinden hatte, wird in der Folge dargestellt, welche Aussagen die
jüngste Entscheidung des OGH zur Schiedsrichterhaftung enthält und wie diese zu bewerten sind.

Von Thomas Kicka und Wølter H. Rechberger

Ð Haftung für technische Hilfsmittel de lege lata 443
In letzter Zeitwird sowohl in Österreich als auch in Deutschland eine Haftung für technische Hilfsmittel, die

anstelle von Gehilfen eingesetzt werden, sowohl im vertraglichen als auch im deliktischen Bereich diskutiert.
Dabei geht es hauptsächlich um die Frage, ob eine Schädigung, die auf einen Fehler des technischen Hilfsmittels
zurückzufiihren ist, die Haftung des Geschäftsherrn genauso auslösen sollte wie ein ihm auf Grund der Gehil-
fenhaftung zuzurechnendes schädigendes Verhalten eines Gehilfen. Eine solche Haftung wâre nicht unprob-
lematisch und wirft einige Fragen im Detail auf, weswegen sie de lege løta genater untersucht werden sollte.

Von Eya Ondreasoyø

Ð SIGB 2015:,,Berufsmäßige Begehung" statt Gewerbsmäßigkeit . . . 450
Zur Reform der Gewerbsmäßigkeit durch die StGB-Reform 201 5
Im Rahmen des SIRÄG 2015 ist auch eine Reform der Gewerbsmäßigkeit geplant. Zukünftig soll der An-
wendungsbereich der Gewerbsmäßigkeit auf ,,berufsmäßiges" Vorgehen eingeschränkt werden, wofür der
Täter innerhalb des letzten |ahres vor der aktuellen Tat zwei Vortaten gesetzt haben muss. Die mit der Neu-
definition aufgeworfenen Fragen sind Gegenstand dieses Beitrags.
Von Farsam Salimi

Evidenzblatt
Ð Familienrecht
oGH 21. 10.2014,10 0b 62t14m
64: Unterhaltsvorschüsse (UV) erst ab Antragstellung beim zuständigen Exekutionsgericht

Ð Sozialversicheru ngsrecht
oGH 16.12.2014,10 obs 44/14i
65: Ungleiches Pensionsalter Frauen/Männer (noch) nicht unionsrechtswidrig

Ð Sachenrecht .

oGH 18. 9.2014,1 0b 150/14m
6ó: Servitut wird nur ausnahmsweise beschränkt
Mit Anmerkung von Thomas Klicka

459

460

463

Ð Schadenersatzrecht ., .

oGH 21 .10.2014, 4 0b 90114k
67: Verkaufsprospekt muss richtig informieren

OGH 23. 10. 2014,2Ob 2241132 .

68: Nur IBAN und BIC und nicht der Name des Empftingers sind zu dessen Identifikation maßgeblich

Mit Anmerkung von Georg Grøf

466

468

t Urheberrecht
oGH 21 .10. 2014, 4 0b 140/14p
69: Host-Provider muss abgemahnt werden

Ð Strafprozessrecht
OGH 1 8. 2. 2015, 15 Os 131 /142

472
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434

70: Keine Nichtigkeit durch Vorführung des Ergebnisses kontradiktorischer Zeugenvernehmung
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ÐStrafrecht...
OGH 21 .1. 2015,17 Os 47114m
71: Pflichtwidriges Unterlassen als Missbrauch der Amtsgewalt

477

EvBl-LeitsäIze
tArbeitsrecht ..... 479
oGH 18. 12.2014,9 ObA 109/14s
73: Betriebsübergang: Beim Veräußerer verbrachte Dienstzeiten

Ð Exekutionsrecht
oGH 21 . 1. 2015, 3 0b 197114p
74: Vollstreckbarer Notariatsakt: Vollstreckbarkeit und Rechtsgrund müssen sich aus der Urkunde ergeben

Ð Heimaufenthaltsrecht 480
oGH 29. 10. 201 4, 7 0b 134/1 4b
75 : Netzbetten als zulässige Frefü eitsbeschränkung

Ð Sachenrecht. 481
oGH 1 9. 12. 201 4, 8 0b 104/14y
7 6: Der unvollständige Dienstbarkeitsbestellungsvertrag

ocï27.1.2015,50b214t14b.,.. 481
77: Einverleibung wider Veräußerungs- und Belastungsverbot erfordert grundsätzlich ausdrückliche Zu-
stimmung

+ Schuldrecht .

oGH 27.11.2014,1 0b 161/14d
78: PrüfÍlihigkeit der Rechnung ist vom Nachweis der Erbringung der Werkleistung zu unterscheiden

Ð Strafprozessrecht
OGH 14. 1.2015,15 Os 52/149,53114d
79: Beweisverbote unter Verwertungsaspekt idR nicht rechtsmitteltauglich

ÐStrafrecht,..
OGH 20. 1.2015,14 Os 139/14v
80: Beharrliche Verfolgung auf eigenem Grundstück
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EUGH-Entscheidungen

Sprache und Recht
Ð Sprache und Recht
Von Michael Rami

Kosten
Ð Kostenseitig
Von losef Obermaier

Standards
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INFORMATIONEN ZUM OFFENTLICHEN AUFTRAGSWESEN

VE,RGABE,

.\usg,ahc Vlai 20 I 5/ Nr. .l

Entwurf der BVergG-
2015 in Begutachtung

Seit 10.4.2015 befindet sich der Entwurf der Novelle 2015
zum Bundesvergabegesetz 2006 in Begutachtung. Innerhalb
der Begutachtungsfrist (Ende 8.5.2015) konnten interes-
sierte Stellen Empfehlungen und Stellungnahmen abgeben,

bevor der Gesetzesvorschlag in den Nationalrat eingebracht
wird. Anfang September 2015 soll die Novelle 2015 dann
in Kraft treten, welche der ,,großen" Novelle 2016 zur voll-
ständigen Umsetzung der neuen EU-Vergaberichtlinien (RL

2014124 IEU ; RL 2014 12 5 IEU ; RL 2014 123lEU) zeitlich vor-
gezogen ist. Der Entwurf der Änderungen des Bundesver-

gabegesetzes 2006 und des Bundesgesetzes Verteidigung
und Sicherheit 20L2 sowie die erläuternden Bemerkungen
können unter http://www.parlament.gv.at heruntergeladen
werden. Als Zielsetzung verfolgt die BVergG Novelle 2015
einen Qualitätswettbewerb (anstelle des derzeit vorherr-
schenden reinen Preiswettbewerbs) unci der Eindämmung
von Lohn- und Sozialdumping bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge. Die folgenden Darstellungen beschränken sich auf
die Änderungen im ,,klassischen" Teil des BVergG.

Inhalt der BVergG-Novelle 2015

Trotz des Umstandes, dass auch das aktuelie BVergG eine

Präferenz des,,Bestangebotsprinzips" vorsieht, erfolgt die

Vergabe öffentiicher Aufträge in der Praxis fast ausschließ-

lich auf Basis des Preises (,,Billigstbieterprinzip"). Dadurch

entsteht für Auftragnehmer ein hoher Preisdruck, welcher

- insbesondere bei Bauleistungen - in vielen Fälien zur Ak-
tivität von Scheinfirmen, Kettenbeauftragungen von Subun-

ternehmern und somit auch zu Lohn- und Sozialdumping
führt.
Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern soll das ,,Besi-
angebotsprinzips" durch den neuen S 79 Abs 3 BVergG
jedenfalls für die folgenden acht Konstellationen verpflich-
tend verankert werden: Geistige Dienstleistung en; Zulàssig-
keit von Alternativangeboten; funktionale Leistungsbe-

schreibung; wenn aufgrund der Natur der Sache oder der
mit der Leistungserbringung verbundenen Risiken keine

chbeitnag
Entwurf der BVergG-Novelle 2015 in

Begutachtung

Aktuelle Fechtsprechung [Slg 1-9-28]

EuGH: Auftraggeber muss Unparteilichkeit

seiner Sachverständigen sicherstellen

Bewertung des technischen Teams als

Zuschlagskriterium .

VwGH: Keine Zeitreisen beim Verfahrens-

gegenstand

BVwG: Intransparenz und nachträgliche

/tnderung des Bieterkreises . . .

BVwG: Auf die Fragen kommt es an! .

BVwG: Ausscheiden des Bieters bei Säumnis . .

BVwG: Alle Mitglieder der Bietergemeinschaft

müssen befugt sein

LVwG Vbg: Alle oder gar nicht! - Antr:ags-

legitimation nur fùr vollständige Bieter-

gemeinschaft

LVwG \ùfien: Geheimniskr'ämerei .

OLG Düsseldorf: Sind Arzneimittelrahmen-

rabattvertrãge, die im,,Open-House-Modell"

vergeben werclen, öffentliche Aufträge? . . . .
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Fezensionen 15

vorherige globale Preisgestaltung der Leistung möglich ist;

Abweichen von geeigneten Leitlinien, sofern dadurch keine

vergleichbaren Angebote zu erwarten sind; bei Dienstleis-

tungen, die durch vertragliche Spezifikationen nicht so

genau festgelegt werden können, dass der Auftrag durch die

Wahl des besten Angebotes im offenen oder nicht offenen

Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung vergeben wer- >

Heid Schiefer
Rechtsanwälte
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Praktische Probleme aufgrund aktueller
Rechtsprechu ng
StB/vBP Prol Dr. Hans Ott

Frühlingsgefühle beim Reihengeschäft? - Der BFH

äußert sich zur Zuordnung der Warenbewegung
Anmerkungen zum BFH-Urteil vom 25.2.201-5 -

xr R 30/L3
Dr. Hans-Martin Crambeck

Konsolidierung von Tochterunternehmen im
handelsrechtlichen Konzernabschluss
Überblick zu E-DRS 30 und die geplante Konkretisierung
von Anteilsveränderungen oh ne Kontrolländerung bei
Tochteru nterneh men
Prof. Dr. Stefan Müller und Dr. Jens Reinke

Die Besondere Ausgleichsregelung nach dem EEG 2OL4

- Frist für Anträge 2015 läuft
Erste Erfahrungen zu Prüfungen gem. S 64 Abs.3 Nr. L
Buchst. c EEG

WP/StB Anna Margareta Cehrs und WP/StB Jörn Linkermann

KURZNACHRICHTEN

Buchwerta bspa ltung bei Holzeinschlag

Handgeld/Signing Fees im Profifußball

Betreiber eines,,Dua len Systems" d ü rfen
Rückstellungen bilden

Rückstellung einer Ärzte-GbR für
Honorarrückforderu ngen aufgru nd Ü bersch reitung
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Zwa ngsbetriebsa ufga be i nfo lge Absch I uss eines
E rbba u rechtsvertra gs

Verbilligt von gewerblich verpachtender Erben-
gemeinschaft a n Mitglieder vermietete Woh nu ngen
a ls gewillkürtes Betriebsvermögen

Vorrang von $ 23 oder $ 1-7 EStG bei Verkaufvon An-
teilen an einer Kapitalgesellschaft innerhalb von we-
niger als einem Jahr im Veranlagungszeitraum 2008

Zurechnung von Einnahmen aus Finanzterminge-
schäften zu den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtu ng

Keine erweiterte Kürzung nach $ 9 Abs. 1 Satz 2
CewStG bei Veräußerung eines Mitunternehmer-
anteils

Keine Steuerbefreiung für die Personalgestellung von
Pflegefachkräften

Ermäßigter Steuersatz bei Verabreichung eines
Starksolebads (Floating)

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat
April20L5
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Beiträge
Dr. Hans Gerhard Ganter, Vorsitzender Richter am
Der Referentenentwurf vom 11,3,2015 zur "

- Gesetz zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der Insolvenzordnung und nach dem
Anfechtungsqesetz - 905

Rechtsanwalt Dr. Till Friedrich, Kiel, und Rechtsanwalt Timo Bühler, Frankfurt a, M,
Bankaufsichtsrechtliche Aspekte der Verwaltung von Darlehensfonds

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht
Bundesgerichtshof 25.3.201.5 XII ZR 1.60/12

OLG Hamm 16.3.2015 3I U LLB/L4x

OLG Oldenburg 5,6,20L4 B U 53/10x

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
Bundesgerichtshof 5,2.201,5 IXZR2L1./I3

Bundesgerichtshof 1.6.4.2075 IXZP.6/74

Kammergericht 25.9,201,3 28U 36/1.2x

Bürgerliches Recht und Handelsrecht
Bundesgerichtshof 6.LL,201.4 V ZB I31/L3

91,r

Zur Ausgleichspflicht eines Ehegatten für Zins- und Til- 9L7
gungsleistungen, die der andere Ehegatte im Rahmen des
sogenannten Zweikontenmodells nach der Trennung auf
ein von ihm allein aufg'enommenes Darlehen zur Finanzie-
runq des qemeinsamen FamiÌienwohnheims erbracht hat

Zur Rùckabwicklung eines Darlehensvertrags nach Wider- 920
ruf des Darlehensvertrags, insbesondere zu den Anforde-
mngen an die Darstellung des Beginns der Widerrufsfrist
und dem Erfordernis der Belehrung ùber die Rechtsfoigen
eines Widerrufs

Zur Frage der Wirksamkeit eines Darlehensvertrags bei 92I
Abschluss durch einen Geschäftsbesorger, dem für die
rechtliche Abwicklung eines Grundstückserwerbs im Rah-
men eines Steuersparmodells vom Grundstückserwerber
eine nach Art. 1 $ 1 RBerG, $ 134 BGB nichtige Abschluss-
vollmacht erteiit ist

Zu den Anforderungen an den Nachweis der Zahlungsun- 93 1
fähigkeit anhand einer Liquiditätsbilanz; zu den verfah-
rensrechUichen Pflichten des Berufungsgerichts, wenn es
erstmals in der múndlichen Verhandlung darauf hinweist,
dass die Berufung möglicherweise Erfolg hat

Bitte des Schuldners auf Abschluss einer Ratenzahlungs- 933
vereinbarung im Rahmen der Gepflogenheiten des Ge-
schäftsverkehrs kein Indiz fùr eine Zahlungsehstellung

Zur Frage, ob die Erteilung einer Restschuldbefreiung in 933
der Privatinsolvenz nach ç 767 ZPO geltend gemacht wer-
den kann, zu den Folgen der Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens nach englischem Recht und zu der Frage, ob eine
nach englischem Recht erteilte Restschuldbefreiung ein
Hi4dernis für die Vollstreckung aus ei¡em vor der Eröff-
nung des Insolvenzverfalrens nach englischem Recht er-
wirkten Pfändungs- und Uberweisungsbeschluss darstellt

Unzulässigkeit eines unbeschränkten Nutzungsrechts als 935
Inhalt einer Grunddienstbarkeit; zur Pflicht des Grund-
buchamts, einen klarstellenden Vermerk in das Grundbuch
einzutragen, wenn bei einer inhaltlich zulässigen Elntra-
gung einer Grunddienstbarkeit ùber den nach $ 874 BGB
zulässigen Umfang hinaus auf eine EintragungsbewiUì-
gung Bezug genomrnen wird



Bundesgerichtshof 7.1,1,.2014 Y ZR 309/I2x

Bundesgerichtshof 21..1L.2014 V ZR 32/74

Bundesgerichtshof I9.t2.2014 V ZR 32/1,3

Zur den Beginn der Verjährung begrùndenden Kenntnis 938
während der Anhängigkeit ei¡es noch nicht abgeschlosse-
nen Rechtsstreits, dessen Ausgang Rückschlûsse auf das
Bestehen oder Nichtbestehen eines (noch nicht rechtshän-
gigen) Anspruchs gegen den Schuldner erlaubt; keine Ver-
jährungshemmung frir einen Gegenanspruch durch Gel-
tendmachung eines Zurückbehaltungsrechts im Prozess

Zur Verjährung des Bereinigungsanspruchs des Nutzers 940
nach $ 32 Satz 1, $ 61Abs. l SachenRBerc;zumLöschungs-
anspruch des Grundstückseigentùmers gegien den Nutzer
nach Verjährung des Bereinigungsanspruchs hinsichtlich
des Besitzrechtsvermerks nach A¡t. 233 $ 2c Abs. 2 EGBGB

Zur entsprechenden Anwendung des $ 780 Abs. 1 ZPO auf 944
die Annahme de¡ Erbschaft mit Vorbehalt der Inventarer-
richtung nach italienischem Recht; zur internationalen Zu-
ständigkeit nach Art. 5 Nr. 1a und Art. 22 Nr. 5 EuGWO

Sonsliges

Bundesgerichtshof 4.2,2015 ilI ZR 513/13

OLG Mùnchen L1,0.20L4 34 Sch}I II/14

OLG MtiLnchen 1.5.1,0,201,4 7 U 371/14

Bücherschau
Reinhard Gaier/Christian
Wolf/Stephan Göcken (Hrsg.)

Zur Würdigung einer widerspruchslosen Entgegennahme
des zuzustellenden Schriftstücks durch eine in den Ge-
schêiftsräumen beschäftigte Person (S 178 Abs. 1 Nr. 2 ZPO)
als Erklärung, dass der Zustellungsadressat abwesend be-
ziehungsweise an der Entgegennahme der Zustellung ver-
hindert ist

Zur Frage, ob Vereinbarungen der Parteien zu Qualifika-
tion und Konstituierung des Schiedsgerichts, die mögli-
cherweise ungeeignet oder unzweckmäßig sind, zur Un-
wirksamkeit oder Undurchjührbarkeit der Schiedsklausel
führen

947

949

Zur Unzulässigkeit einer ,,Klage aus dem Verborgenen' 950

AnwalUiches Berufsrecht, 2. AufI.
Rezensent: Prof. Dr. Matthias Kilian, Kö]n
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Aufsätze

RA Prof, Dr Hans-Jürgen Hellwig / Dr. Caspar Behme
Zur grenzüberschreitenden Dimension der
deutschen Konzernmitbestimmung und ihren
rechtspraktischen Konsequenzen - Zugleich
Besprechung von LG FrankfurVM., Beschl. v.
16.2.2015 - 3-16 01/14,AG 2015,371

Vor einigen Jahren hat ein von uns in dieser Zeitschrift
publizierter Aufsatz (Hellwig/Behme, AG 2009, 1 40)
eine intensive Diskussion im rechtswissenschaftlichen
Schrifttum darüber angestoßen, ob und in welcher'Wei-
se das europäische Unionsrecht eine Einbeziehung aus-

ländischer Belegschaften in die Arbeitnehmermitbe-
stimmung auf Unternehmensebene gebietet. Inzwischen
ist das Thema nicht melu'nur Gegenstand wissenschaft-
licher Auseinandersetzungen und rechtspolitischer
Kontroversen. Es hat auch die Praxis erreicht, wie Be-
schlüsse des LG Landau in der Pfalz vom 18.9.2013
und des OLG Zweibnicken vom 20.2.2014 in einem
Statusverfahren bei der Hornbach Baumarkt AG und
jüngst ein Beschluss des LG Frankfurt/lVl. vom
16.2.2015 in einem Statusverfahren bei der Deutsche
Börse AG zeigen. Der Beitrag analysiert den letztge-
nannten Beschluss und geht zugleich der Frage nach,
welche rechtspraktischen und rechtspolitischen Konse-
quenzen sich daraus ergeben.

/Votarassesso r D r Se b asti an Bl asch e
Zulässigkeit und Rechtswirkungen der
Eintragung eines gemeinschaft Iichen Vertreters
im Aktienregister

Die Eintragung eines gemeinschaftlichen Vertreters im
Aktienregister gehört nicht zu den gem. g 67 Abs. I
AktG erforderlichen Pflichtangaben, sondem kommt le-
diglich als ,,Kürangabe" in Betracht. Der Beitrag klärt
zunächst, ob eine solche Kürangabe eintragungsfähig
ist. In einem zweiten Schritt geht der Beitrag aufdie
Frage ein, ob die Eintragung des gemeinschaftlichen
Vertreters (in analoger Anwendung der Norm) auch an
den Rechtswirkungen der Eintragung gem. $ 67 Abs.2
AktG teilnimmt. 342

Rechtsprechung

Erledigung des Statusverfahrens
BGH v. 27 .1.2015 - lI ZB 7 I 14

Kapitalanleger-M usterverfahren, Anträge
BGH v. 20.1.2015 -IIZB ll/14

Prospekthaft ung, Kap¡talanleger-
Musterverfahren
BGH v. 21.10.2014 -XIZB 12/12

349

348

351

Aktienerwerb im Rahmen von M¡tarbeiterbeteili-
gungsprogrammen
BFH v. 15.1.2075 - VI R 16/12 361

Einberufung der Hauptversammlung
OLG Celle v.4.2.2015 -9W 14/15

Abberufu ng e¡nes Vorstandsm¡tgl¡eds
OLG Frankfurt v. l7 .2.2015 - 5 U lll/ 14

Delisting, Spruchverfahren
OLG Karlsruhe v. 12.3.2015 - l2aW 3/15

Untreue des Vorstands
LG Hamburg v.9.7 .2014 - 608 KLs l2l11

Mitbestimmung ¡m Konzern
LG Frankfurt/M. v. 16.2.2015 - 3-16 O lll4

333 
tmpressum R 152

363

363

366
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des Eintragungsantrags sowie zum Nachweis der Vertre-
tungsbefugnis des directors einer private limited company
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weis der Zahlungsunlähigkeit des Schuldners auf ein oder
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kalten Progression ist.
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\ùü'er viel erbt, redet nicht gerne darüber. Erblnnen müssen aber end-

lich einen Beitrag zur Absicherung des Wohlfahrtsstaates leisten.
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Mit Registrierkassen geht man in anderen EU-Staaten gegen die

Steuerhinterziehung vor - mit unterschiedlichem Erfolg.

Grünes Getd 30
Nicht nur die Steuer-Pauschalierung in der Landwirtschaft, auch

der Einsatz von EU-Mitteln ist verbesserungswürdig.

Milliardeng¡äber? 32
1,1 Milliarden Euro sollen Förder- und Verwaltungsreform ein-
bringen. Zrwenig,meinen viele - und übersehen viele Probleme.

Sag beim Abschied leise Seruus 34
Das Bankgeheimnis ist bald Geschichte. Aus Sicht der A¡beit-
nehmerlnnen wird das Begräbnis ein freudiger Anlass sein.



ubeitE¿\Øirtsch eft 41 20 I 5 lnhalt, Rubriken E

Das ungerechte Pauschate 36
\Øarum die Pendlerlnnenpauschale einem grundlegenden Prinzip
des Steuerrechts widerspricht.

Baustelle tinanzausgleich 38
Gute Lösungen für die gerade fìir Arbeitnehmerlnnen so.wichti-
genThemen Bildung, Pflege und\?ohnbau sind dringend nötig.

tair vedeilen statt reduzieren 40
Flne hoheAbgabenquote ist nicht das Problem, sondern ihreZu-
sammensezung. \Øarum Vergleiche hinken und Steuern gut sind.

lnterview:

lnteruiew mit AK-Direktor Werner Muhm I
Die Steuerreform als erster Schritt zur Entlastung des Faktors

A¡beit und zur Belebung der Konjunktur.

www.arbeit-wirtschaft.at
Alle Beiträge finden Sie auch auf unserer Homepage sowie die eine oder andere

Ergänzung zu einzelnen Themenschwerpunkten, die wir aus Platzgründen in der

Zeitschrift nicht mehr berücksichtigen konnten.

der Steuerlast tut not

70 lahre 0GB - e¡ne Edolgsgeschichte

Aus AK und Gewerkschaften

llistorie: llas l(ontrastprogfamm

Zahlen, Daten, Fakten

J{eues aus der S0ZAI(

Frisch gebloggt

l{icht zuletzt - yon Bernhard Achitz

Man kann nicht alles wissen

Erklärungen aller grün markierten W'orte.

blog.arbeit-wif tschaft.at
twitter.com/AundW

www.f acebook.com/arbeit.wirtschaft
www.arbeit-wirtschaft.aVkiosk
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Dieser Code kann mit einem internetfähigen Kamera-
Handy abfotografied werden. Ein ,,Reader.' entschlüsselt
den Code und führt Sie auf die gewünschte Website.

Die Reader-Software erhalten Sie zum Beispiel hier'
www.beetagg.com/downloadreader

Díe Entlastung der Lohnsteuer erhöht
die Kaufl<raft, das wiederum trägt zur
Belebung der Konjunktur bei: So fasst

AK-Direktor'W'erner Muhm die wich-
tigsten Ziele zusammen, die AK und
Gewerkschaften bei der Steuerreform er-
reichen wollten. Doch was wurde da ei-
gentlich beschlossen (5. 12, I 4)? Können
wir uns das überhaupt leisten (S. 16)?

\Øas haben eigentlich die Frauen davon
(S. 18)? Zu diesen Fragen finden Sie in
diesem Heft ausführliche Antworten.

Kaum war die Reform verkündet, wur-
de sie auch schon in der Luft zer¡issen,

Doch was ist dran an der Aussage, dass die

kalte Progression die Reform wieder auf-

frisst (S. 20)? \X/as steckt hinter der Regis-

trierkassenpflicht (S. 26) wd wie geht

man in anderen Ländern damit um
(S. 28)? '!üie steht es um Steuern in der

Landwirtschaft (S. 30)? Sind Förderungen

und Verwaltungsreform wirklich ein Mil-
liardengrab (S. 32)? \Øas bewirkt die Auf-
hebung des Bankgeheimnisses (S. 34)?

\Øir werfen einen Blick auf noch offene

Baustellen: das ungerechte Pendlerlnnen-

pauschale (S. 36) und den Finanzausgleich

(S. 38). Nicht vergessen haben wir natür-
lich die wichtigste Frage in Sachen Steu-

ern: \Øozu sind sie eigentlich gut (S. 40)?

Abgerundet wird das Heft wie immer
durch die Kolumne ,,Nicht zuletzt", die

dieses Mal aus der Feder von Bernhard

Achitz stammt.
Unter ,,Frisch gebloggt" Iesen Sie Inte-

ressentes aus unserem Blog blog.arbeit-

wirtschatt.at. Online finden Sie uns wie

gewohnt unter mllwarbeit-wirtschaft.at

sowie auf www;facebook.com/arbeit.wirt

schaft und twitter.com/AundW. 1ü/ir freuen

uns stets über lGitik und Anregungen
(aw@oegb.at) und wünschen viel Vergnü-

gen bei der Lektúre.
Für døs Redø þti o ns h o rn itee

Sonja Fercher

Was ist dran an der Steuerreform? Redaktion intern
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SOZIALE SICHERHEIT

FACHZEITSCHRIFT DE
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SOZIALVERSICHERUN

Liebe Leserinnen und Leser!
Die neue Ausgabe der Sozialen Sicherheit informieft Sie nicht nur

über das erste Primärversorgungsprojekt, das in Wien-Mariahilf
seinen Betrieb aufnimmt, sondern auch über eine neue Tagesklinik

für Herzuntersuchungen im Hanusch-Krankenhaus.
Wie alljährlich in der Mai-Ausgabe werden die Gebarungsergebnisse

aller Zweige der österr. Sozialversicherung von Reinhard Haydn

(Statistik Hauptverband) auf bereitet. Grundlage sind die Rechnungs-

abschlüsse der Sozialversicherungsträger für das Kalenderj ahr 201 4.

Die Anpassung der Pensionen und Unfallrenten sind ebenso enthal-

ten wie statistische Tabellen über den aktuellen Stand der Versicher-

ten und deren Beiträge sowie über den

Bezug von Leistungen. Die Darstellung er-

folgt der Reihe nach in der Pensions-, Kran-

ken- und Unfallversicherung.
Das Thema Arzteschwemme versus Arzte-
mangel beherrscht seit einiger Zeit auch die

Medienöffentlichkeit. Nicht zuletzt deshalb
haben Mag. Edith Maria Rehberger und
Manuel Kezner (beide APA-DeFacto Daten-

bank) eine quantitative Analyse der Diskus-

sion seit 1995 in den österreichischen Tages-

und Wochenzeitungen sowie Magazinen erarbeitet. Mag. Franz Kiesl

(OÖGKK) steuert dazu einen ergänzenden Kommentar bei, der einen

Problemaufriss dieser Thematik aus der Perspektive der Sozialversi-

cherung leistet und den Unterschied zwischen dem allgemein gehal-

tenen Schlagwort ,,Arztemangel" sowie dem sehr konkreten Problem

der Nachbesetzung von Arztstellen erläutert. Dabei kommt er zum

Schluss, dass dieser Unterschied nicht nur ein semantischer ist.

Dr. Gottfried Endel (Hauptverband) geht im zweiten Teil seiner Serie

zur aktuellen Gesundheitsreform aul einen deren Kernbereiche, die

Primärversorgung, ein und arbeitet die Charakteristika dieses Ver-

sorgungsmodells heraus. Die Dokumentation der Leistungserbrin-
gung ergibt dabei einen wichtigen Aspekt.

Zur Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle startet die Soziale Sicher-
heit einen weiteren Schwerpunkt: Die Deutsch-Österreichischen

Sozialrechtsgespräche, die regelmäßig in Passau stattfinden und in

diesem Jahr unter dem Generalthema ,,Rechtsschutz und Vedahren

im Vertragsparlnerrecht" standen, werden in dieser und den folgen-

den Ausgabenzur Gänze dokumentiert. Der einleitende Vortrag bzw.

die ausgearbeitete Fassung von Univ. Prof. Dr. Katharina Pabel (Uni-

versität Linz) befasst sich mit der Neuordnung des Rechtsschutzes im

österreichischen Verwaltungsvedahren

Dr. Wilhelm Donner
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